
6.6 Facharzt / Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
(Plastischer und Ästhetischer Chirurg / Plastische und Ästhetische Chirurgin)1 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiterbildung die Erlangung der Facharztkompetenz Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie 
und 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 

Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können bis zu 
- 12 Monate in einer der anderen Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, in Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

und/oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
oder 
6 Monate in Anästhesiologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe oder Pathologie angerechnet werden 

- 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden. 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, Erkennung, operativen und konservativen Wiederherstellung und Verbesserung angeborener oder 
durch Krankheit, Degeneration, Tumor, Unfall oder Alter verursachter sichtbar gestörter Körperfunktionen und der Kör-
perform 

- der Behandlung Brandverletzter in der Akut- und sekundären Rekonstruktionsphase 
- der Differentialtherapie bei postoperativen Komplikationen, Großwunden und Wundheilungsstörungen 
- Rekonstruktionsmaßnahmen bei Fehlbildungen 
- therapeutischen Verfahren bei akuten Verletzungen der Haut und Weichteile einschließlich Rekonstruktion 
- der ästhetisch-plastischen Chirurgie in allen Körperregionen einschließlich kosmetische Operationen unter Berücksich-

tigung der psychologischen Exploration und Elektionskriterien und der spezifischen Aufklärung bei elektiven Operations-
indikationen 

- funktions- und strukturwiederherstellende Eingriffe bei akuten Verletzungen und chronischen Wunden und Infektionen 
der Haut, der Weichteile und des muskulo-skelettalen Apparates sowie deren Folgeschäden auch in interdisziplinärer 
Kooperation 

- der Erkennung und Behandlung von Verletzungen, Erkrankungen und Funktionsstörungen der Hand 
- der Mitwirkung bei Replantationen und Revaskularisationen abgetrennter Körperteile einschließlich der Behandlung von 

Verletzungen und Erkrankungen des peripheren Nervensystems 
- der Transplantation isogener, allogener oder synthetischer Ersatzstrukturen 
- psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen und psychosozialen Zusammenhängen bei angeborenen 

Fehlbildungen, erworbenen Defekten und ästhetisch-kosmetischen Eingriffen 
- der Nachbehandlung ästhetisch-plastischer Eingriffen einschließlich Verbände, Ruhigstellung, Stabilisierung auch bei 

Schuhversorgungen, Orthesen und Prothesen sowie bei Transplantationen 
- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befundkontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
- der Bewertung bildgebender, endoskopischer und neurologischer/ neurophysiologischer Befunde 
- der Verordnung von Krankengymnastik, Ergotherapie und weiterer Rehabilitationsmaßnahmen 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Konstruktive, rekonstruktive und ästhetisch-plastisch-chirurgische Eingriffe einschließlich mikrochirurgischer, Laser- und 
Ultraschall-Techniken sowie Nah- und Fernlappenplastiken mit und ohne Gefäßanschluß 
- im Kopf-Hals-Bereich 
- im Brustbereich 
- an Rumpf und Extremitäten 
- an Haut- und subkutanen Weichteilen 
- an peripheren Nerven 

- Mitwirkung bei Eingriffen im Rahmen der Erstversorgung von Verbrennungen und zur Behandlung von Verbrennungs-
folgen 

 
Übergangsbestimmungen 

 
Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Weiterbildung im Gebiet Plastische Chirurgie be-
gonnen haben, können diese nach Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildung abschließen. 
 

                                                                  
1 Änderungen in Kraft ab 02.07.06 



Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



6.6 FA Plastische und Ästhetische Chirurgie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der Vorbeugung, Erkennung, operativen und konservativen 
Wiederherstellung und Verbesserung angeborener oder 
durch Krankheit, Degeneration, Tumor, Unfall oder Alter 
verursachter sichtbar gestörter Körperfunktionen und der 
Körperform 

  

der Behandlung Brandverletzter in der Akut- und sekundä-
ren Rekonstruktionsphase 

  

der Differentialtherapie bei postoperativen Komplikationen, 
Großwunden und Wundheilungsstörungen 

  

Rekonstruktionsmaßnahmen bei Fehlbildungen   

therapeutischen Verfahren bei akuten Verletzungen der 
Haut und Weichteile einschließlich Rekonstruktion 

  

der ästhetisch-plastischen Chirurgie in allen Körperregionen 
einschließlich kosmetischer Operationen unter Berücksichti-
gung der psychologischen Exploration und Elektionskriterien 
und der spezifischen Aufklärung bei elektiven Operationsin-
dikationen 

  

funktions- und strukturwiederherstellende Eingriffe bei aku-
ten Verletzungen und chronischen Wunden und Infektionen 
der Haut, der Weichteile und des muskulo-skelettalen Appa-
rates sowie deren Folgeschäden auch in interdisziplinärer 
Kooperation 

  

der Erkennung und Behandlung von Verletzungen, Erkran-
kungen und Funktionsstörungen der Hand 

  

der Mitwirkung bei Replantationen und Revaskularisationen 
abgetrennter Körperteile einschließlich der Behandlung von 
Verletzungen und Erkrankungen des peripheren Nervensys-
tems 

  

der Transplantation isogener, allogener oder synthetischer 
Ersatzstrukturen 

  

psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen 
und psychosozialen Zusammenhängen bei angeborenen 
Fehlbildungen, erworbenen Defekten und ästhetisch-
kosmetischen Eingriffen 

  



Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der Nachbehandlung ästhetisch-plastischer Eingriffen ein-
schließlich Verbände, Ruhigstellung, Stabilisierung auch bei 
Schuhversorgungen, Orthesen und Prothesen sowie bei 
Transplantationen 

  

der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befund-
kontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 

  

der Bewertung bildgebender, endoskopischer und neurolo-
gischer / neurophysiologischer Befunde 

  

der Verordnung von Krankengymnastik, Ergotherapie und 
weiterer Rehabilitationsmaßnahmen 

  

 
 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
konstruktive, rekonstruktive und ästhetisch-plastisch-
chirurgische Eingriffe einschließlich mikrochirurgischer, 
Laser- und Ultraschall-Techniken sowie Nah- und Fernlap-
penplastiken mit und ohne Gefäßanschluss, davon 

   

- im Kopf-Hals-Bereich, davon 50   

- ästhetische Eingriffe an Nase, Ohren, Haut und Li-
dern 

40   

- im Brustbereich, davon 100   

- ästhetische Eingriffe zur Veränderung der Brustform 25   

- an Rumpf und Extremitäten, davon 100   

- ästhetische Eingriffe wie Aspirationslipektomien, 
Abdominoplastiken 

50   

- an der Hand 100   



Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
- im Band- und Skelettsystem, an Sehnen 25   

- an Haut- und subkutanen Weichteilen, einschließlich am 
Gefäßsystem 

50   

- an peripheren Nerven 25   

Eingriffe im Rahmen der Erstversorgung von Verbrennungen 
und zur Behandlung von Verbrennungsfolgen, davon 

   

- Erstversorgungen 25   

- Intensivmaßnahmen 25   

- Wiederherstellung des Hautmantels 25   

- zur Korrektur von Verbrennungsfolgen 25   

fachbezogene Begutachtungen für Berufsgenossenschaften, 
Unfallversicherungen und Gerichte 

25   

 
 

 


